
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/10/28 9Os130/77,
9Os123/83 (9Os124/83)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1977

Norm

StGB §108

Rechtssatz

Ein Kraftfahrzeug wird nicht nur dann auf Straßen mit ö1entlichem Verkehr verwendet (§ 36 KFG), wenn damit auf

solchen Straßen gefahren wird, sondern auch dann, wenn es am ruhenden Verkehr (vgl §§ 43 Abs 1 lit b, 55 Abs 1

StVO) teilnimmt; eine solche Teilnahme verletzt daher das konkrete Recht, nicht zugelassene Kraftfahrzeuge von der

Verwendung auf Straßen mit öffentlichem Verkehr auszuschließen.

Entscheidungstexte

9 Os 130/77

Entscheidungstext OGH 28.10.1977 9 Os 130/77

Veröff: ZVR 1978/97 S 172 = ZfRV 1979,211 (Liebscher)
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Entscheidungstext OGH 09.08.1983 9 Os 123/83

Vgl auch

Schlagworte
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